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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zum Einsetzen in die Auf-
nahmeeinrichtungen von Transportwagen bestimmte,
unterschiedlich wirkende Pfandschlosseinheiten, die auf
Pfandbasis und mit Hilfe von Kopplungsteilen an die je-
weils passende Pfandschlosseinheit eines weiteren
Transportwagens ankoppelbar und von dieser wieder
lösbar sind, wobei jede Pfandschlosseinheit eine Kopp-
lungsmechanik und eine Pfandrückhalteeinrichtung auf-
weist, die in gegenseitiger Wirkverbindung stehen.
[0002] Die DE 42 00 861 C2 beschreibt eine Einrich-
tung zum Einkaufen von Ware in Selbstbedienungsge-
schäften. Bei dieser Einrichtung finden Pfandschlossein-
heiten Verwendung, die in verschiedene Gruppen jeweils
gleicher Pfandschlosseinheiten aufgeteilt an Transport-
wagen angeordnet sind. Die Pfandschlosseinheiten oder
die Transportwagen sind zum Beispiels pro Gruppe farb-
lich unterschiedlich gekennzeichnet, so dass nur jeweils
gleichfarbige Transportwagen gegenseitig an- und ab-
koppelbar sind. Diese Maßnahmen bewirken, dass an
Sammelstellen für Transportwagen keine überlangen
Reihen von Transportwagen entstehen, die z.B. störend
in die Zufahrtswege von Autos ragen können.
Die Unterschiedlichkeit der in der DE 42 00 861 C2 auch
zeichnerisch dargestellten Pfandschlosseinheiten wird
dadurch erzielt, dass jede Pfandschlosseinheit eine An-
zahl Kammern aufweist, in welche jeweils ein Einlegeteil
in eine vorbestimmte Kammer eingelegt werden muss.
Entsprechend der jeweiligen Anordnung der Einlegeteile
sind die Kopplungsteile dieser Pfandschlosseinheiten
unterschiedlich so gestaltet, dass nur Kopplungsteile be-
stimmter Ausgestaltung mit den entsprechend angeord-
neten Einlegeteilen korrespondieren können. Ein ent-
scheidender Nachteil dieser technischen Lösung besteht
darin, dass die Einlegeteile beim Herstellen der unter-
schiedlichen Pfandschlosseinheiten in eine falsche Kam-
mer eingelegt werden können, so dass solche Pfand-
schlosseinheiten nicht mit den für sie bestimmten Kopp-
lungsteilen zusammenwirken.
[0003] In der DE 40 23 396 A1 ist eine als Sicherheits-
einrichtung bezeichnete Pfandschlosseinheit beschrie-
ben, die eine gehäuseartige Aufnahmeeinrichtung mit
daran angeordneter Befestigungseinrichtung be-
schreibt. Die Kopplungsmechanik und die Pfandrückhal-
teeinrichtung sind dabei durch Einzelteile gebildet, die in
zeitraubender Weise in die Aufnahmeeinrichtung einzeln
eingesetzt werden müssen. Dieser Umstand hat zu einer
Weiterentwicklung dieser Pfandschlosseinheit derart ge-
führt, dass nunmehr Teile der Kopplungsmechanik und
der Pfandrückhalteeinrichtung in je einem Gehäuse un-
tergebracht sind, wobei das Gehäuse der Pfandrückhal-
teeinrichtung vom Gehäuse der Kopplungsmechanik
aufgenommen ist und die so gebildete Baugruppe in die
Aufnahmeeinrichtung eingesetzt ist.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Pfand-
schlosseinheit der hier vorliegenden Art so weiterzuent-
wickeln, dass diese bei einer Einrichtung der eben be-

schriebenen Art (DE 42 00 861 C2) verwendbar ist. Die
Pfandschlosseinheit soll dabei so gestaltet sein, dass ein
falsches Anordnen des zur Bildung unterschiedlicher
Pfandschlosseinheiten erforderlichen Mittels ausge-
schlossen ist.
[0005] Die Lösung der Aufgabe besteht darin, dass je-
de Kopplungsmechanik als eine in einem Gehäuse un-
tergebrachte Baueinheit und jede Pfandrückhalteeinrich-
tung als eine in einem weiteren Gehäuse untergebrachte
Baueinheit gestaltet und in der Aufnahmeeinrichtung be-
nachbart angeordnet sind, wobei sich die Pfandschlos-
seinheiten durch unterschiedlich wirkende Kopplungs-
mechaniken unterscheiden.
[0006] Der entscheidende Vorteil der Erfindung be-
steht darin, dass die jeweils vorgesehene Kopplungsein-
richtung in der Aufnahmeeinrichtung der Pfandschlos-
seinheit platzsparend an die dort befindliche Pfandrück-
halteeinrichtung passgenau angesetzt werden kann. Es
gibt nur eine Stelle, an welcher die ausgewählte Kopp-
lungsmechanik angeordnet werden kann. Ein falsches
Anordnen des als Kopplungsmechanik gestalteten Mit-
tels ist dadurch ausgeschlossen.
[0007] Durch die vorgeschlagene Trennung von Kopp-
lungsmechanik und Pfandrückhalteeinrichtung ist es in
vorteilhafter Weise möglich, unterschiedliche Pfand-
schlosseinheiten durch bloßes Austauschen der Kopp-
lungsmechaniken herzustellen, während die Pfandrück-
halteeinrichtungen immer gleich bleiben. So ist zum Bei-
spiel eine Pfandschlosseinheit A mit einer Kopplungs-
mechanik A, eine Pfandschlosseinheit B mit einer Kopp-
lungseinheit B und eine Pfandschlosseinheit C mit einer
Kopplungseinheit C usw. ausgestattet. Die Steckteile für
die Pfandschlosseinheiten sind dabei jeweils passend
ausgebildet, so dass nur mit Pfandschlosseinheiten A
ausgestattete Transportwagen gegenseitig an- und ab-
koppelbar sind. Gleiches gilt für die Transportwagen mit
Pfandschlosseinheiten B und so weiter.
Die Gehäuse für die Kopplungsmechanik und für die
Pfandrückhalteeinrichtung sind bevorzugt quaderförmig
gestaltet, so dass die Kopplungsmechanik in einer Auf-
nahmeeinrichtung platzsparend an eine dort befindliche
Pfandrückhalteeinrichtung passgenau angesetzt wer-
den kann. Es ist auch möglich, die erwähnten Gehäuse
so auszubilden, dass die Kopplungsmechanik und die
Pfandrückhalteeinrichtung ineinander steckbar sind.
[0008] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 einen Transportwagen mit einer Aufnahme-
einrichtung und Pfandschlosseinheit;
Fig. 2 eine Pfandschlosseinheit;
Fig. 3 eine in einer Aufnahmeeinrichtung eingesetzte
Pfandschlosseinheit sowie
Fig. 4 eine Kopplungsmechanik und eine Pfandrück-
halteeinrichtung.

[0009] Fig. 1 zeigt einen als Einkaufswagen gestalte-
ten Transportwagen 18. Dessen Schiebegriff 19 trägt ei-
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ne gehäuseartige Aufnahmeeinrichtung 15. In der Auf-
nahmeeinrichtung 15 befindet sich eine Pfandschlos-
seinheit 1. An der Aufnahmeeinrichtung 15 oder am
Transportwagen 18 befindet sich ein flexibel angeordne-
tes Kopplungsteil 16. Das Kopplungsteil 16 dient dazu,
in die Pfandschlosseinheit 1 eingeführt und dort verrie-
gelt zu werden. Durch Einführen eines Pfandes in die
Pfandschlosseinheit 1 wird das zuvor angekoppelte
Kopplungsteil 16 freigegeben, so dass der Transportwa-
gen 18 benutzbar ist. Nach dessen Benutzung wird das
Kopplungsteil 16 erneut in die Pfandschlosseinheit 1 ei-
nes weiteren Transportwagens 18 eingeführt und verrie-
gelt, so dass das zuvor entrichtete Pfand wieder zurück-
gegeben wird. Derartige Ausleihsysteme sind durch ih-
ren Einsatz in Selbstbedienungsmärkten bekannt.
[0010] Fig. 2 zeigt eine aus einer Kopplungsmechanik
11 und aus einer Pfandrückhalteeinrichtung 8 bestehen-
de Pfandschlosseinheit 1. Die Kopplungsmechanik 11,
die zur Aufnahme des Kopplungsteiles 16 eines weiteren
Transportwagens 18 dient und die zur Aufnahme eines
Pfandes (Münze, Scheckkarte und dergleichen) be-
stimmte Pfandrückhalteeinrichtung 8 stehen in bekann-
ter Weise in gegenseitiger Wirkverbindung, vgl. auch Fig.
4. Diese Wirkverbindung ermöglicht in wechselnder Fol-
ge das Lösen des Kopplungsteiles 16 durch Eingabe und
Zurückhalten eines Pfandes in und durch die Pfandrück-
halteeinrichtung 8 und umgekehrt die Herausgabe des
Pfandes, wenn ein Kopplungsteil 16 in die Kopplungs-
mechanik 11 der Pfandschlosseinheit 1 eingeführt wird.
Die Kopplungsmechanik 11 und die Pfandrückhalteein-
richtung 8 sind als in je einem Gehäuse 2a, 2b unterge-
brachte Baueinheiten gestaltet. Beide Baueinheiten sind
kassettenartig, bevorzugt quaderförmig gestaltet und
lassen sich zu einer Pfandschlosseinheit 1 zusammen-
fügen.
[0011] In einer Draufsicht zeigt Fig. 3 eine zum Anbau
an einen Transportwagen 18 bestimmte Aufnahmeein-
richtung 15 in die eine Pfandschlosseinheit 1 eingesetzt
ist. Die Pfandschlosseinheit 1 besteht wiederum aus ei-
ner Kopplungsmechanik 11 und aus einer Pfandrückhal-
teeinrichtung 8, wobei beide in je einem eigenen, sepa-
raten Gehäuse 2a, 2b untergebracht sind. An der Auf-
nahmeeinrichtung 15 sind in bekannter Weise nicht nä-
her dargestellte Durchbrüche vorgesehen, durch welche
ein Pfand beziehungsweise ein Kopplungsteil 16 hin-
durchgeführt werden können.
[0012] In räumlicher Ansicht zeigt Fig. 4 eine Kopp-
lungsmechanik 11 und eine Pfandrückhalteeinrichtung 8
wie vorab beschrieben. Die Zeichnung zeigt den Augen-
blick des Zusammenfügens von Kopplungsmechanik 11
und Pfandrückhalteeinrichtung 8 zu einer Pfandschlos-
seinheit 1. Die erwähnte Wirkverbindung zwischen der
Kopplungsmechanik 11 und der Pfandrückhalteeinrich-
tung 8 wird z.B. dadurch hergestellt, daß wenigstens ein
der Kopplungsmechanik 11 angehörendes Wirkteil 10
durch eine im Gehäuse 2b der Pfandrückhalteeinrich-
tung 8 befindliche Öffnung 9 hindurchgeführt ist und mit
der Pfandrückhalteeinrichtung 8 zusammenwirkt. Ein

derartiges Wirkteil 10 kann umgekehrt auch von der
Pfandrückhalteeinrichtung 8 durch eine im Gehäuse 2a
der Kopplungsmechanik 11 befindliche Öffnung 13 zur
Kopplungsmechanik 11 geführt sein. Es ist zweckmäßig,
eine exakte Anordnung der Kopplungsmechanik 11 und
der Pfandrückhalteeinrichtung 8 nicht nur der Aufnahme-
einrichtung 15 zu überlassen, sondern zumindest einen
Formschluß zwischen dem Gehäuse 2b der Kopplungs-
mechanik und dem Gehäuse 2a der Pfandrückhalteein-
richtung 8 herzustellen. Ein solcher Formschluss kann
durch gegenseitig korrespondierende Konturen, z.B.
Vertiefungen, Erhöhungen, Zapfen, Löcher usw., die sich
an den gemeinsamen Auflageflächen 2c des Gehäuses
2b der Kopplungsmechanik 11 und des Gehäuses 2a der
Pfandrückhalteeinrichtung 8 befinden, hergestellt wer-
den. Darüber hinaus sind auch schnappschlüssige Ver-
bindungen möglich. Eine weitere Führungsfunktion beim
Zusammenfügen der Gehäuse 2a und 2b kann auch dem
Wirkteil 10 übertragen werden.
[0013] Die in den Figuren 2 bis 4 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiele zeigen, dass ein beliebiges Austauschen
nicht nur der Kopplungsmechanik 11 gegen eine andere
Kopplungsmechanik 11, sondern auch ein Austausch
der Pfandrückhalteeinrichtung 8 gegen eine weitere
Pfandrückhalteeinrichtung 8 möglich ist. Letzteres ist
zum Beispiel zweckmäßig, wenn man die Ffandschlos-
seinheit 8 auf ein anderes Münzsystem, z.B. DM auf Eu-
ro, umstellen will.

Patentansprüche

1. Zum Einsetzen in die Aufnahmeeinrichtung (15) von
Transportwagen (18) bestimmte, unterschiedlich
wirkende Pfandschlosseinheiten (1), die auf Pfand-
basis und mit Hilfe von Kopplungsteilen (16) an die
jeweils passende Pfandschlosseinheit (1) eines wei-
teren Transportwagens (18) ankoppelbar und von
dieser wieder lösbar sind, wobei jede Pfandschlos-
seinheit (1) eine Kopplungsmechanik (11) und eine
Pfandrückhalteeinrichtung (8) aufweist, die in ge-
genseitiger Wirkverbindung stehen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Kopplungsmechanik (11)
als eine in einem Gehäuse (2a) untergebrachte Bau-
einheit und jede Pfandrückhalteeinrichtung (8) als
eine in einem weiteren Gehäuse (2b) untergebrach-
te Baueinheit gestaltet und in der Aufnahmeeinrich-
tung (15) benachbart angeordnet sind, wobei sich
die Pfandschlosseinheiten (1) durch unterschiedlich
wirkende Kopplungsmechaniken (11) unterschei-
den.

2. Pfandschlosseinheiten nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wirkverbindung zwi-
schen jeder Kopplungsmechanik (11) und jeder
Pfandrückhalteeinrichtung (8) durch wenigstens ein
Wirkteil (10) gebildet ist, das die Kopplungsmecha-
nik (11) mit der Pfandrückhalteeinrichtung (8) ver-
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bindet.

3. Pfandschlosseinheiten nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an den gemeinsa-
men Anlageflächen (2c) der Gehäuse (2a, 2b) ge-
genseitig korrespondierende, zumindest einen
Formschluss zwischen dem Gehäuse (2a) und dem
Gehäuse (2b) herstellende Konturen vorgesehen
sind.

4. Pfandschlosseinheiten nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (2a) mit dem Gehäuse (2b) schnappschlüssig
verbunden ist.

5. Pfandschlosseinheiten nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das we-
nigstens eine Wirkteil (10) zur Ausübung einer Füh-
rungsfunktion beim Zusammenfügen der Gehäuse
(2a) und (2b) bestimmt ist.

Claims

1. Deposit lock units (1) which are intended for insertion
into the receiving device (15) of trolleys (18), differ
in their operation and are able on a deposit basis to
be coupled to and detached again from the respec-
tive matched deposit lock unit (1) of another trolley
(18) by coupling parts (16), each deposit lock unit
(1) having a coupling mechanism (11) and a deposit-
retaining device (8) in a mutual operative connection,
characterised in that each coupling mechanism
(11) is in the form of a constructional unit accommo-
dated in a housing (2a) and each deposit-retaining
device (8) is in the form of a constructional unit ac-
commodated in another housing (2b) and they are
arranged adjacently in the receiving device (15),
wherein the deposit lock units (1) differ through cou-
pling mechanisms (11) differing in their operation.

2. Deposit lock units according to Claim 1, character-
ised in that the operative connection between each
coupling mechanism (11) and each deposit-retaining
device (8) is formed by at least one active part (10)
which connects the coupling mechanism (11) to the
deposit-retaining device (8).

3. Deposit lock units according to Claim 1 or 2, char-
acterised in that mutually corresponding contours
are provided at the common contact surfaces (2c)
of the housings (2a, 2b) and at least produce a pos-
itive connection between the housing (2a) and the
housing (2b).

4. Deposit lock units according to any one of Claims 1
to 3, characterised in that the housing (2a) is con-
nected in a snap-locking manner to the housing (2b).

5. Deposit lock units according to any one of Claims 1
to 4, characterised in that the at least one active
part (10) is intended to exercise a guiding function
when the housings (2a) and (2b) are being fitted to-
gether.

Revendications

1. Dispositifs (1) à serrures de consignation à fonction-
nements différenciés, destinés à être insérés dans
un dispositif réceptacle (15) de chariots de transport
(18) et pouvant, sur la base d’une consignation et à
l’aide de pièces d’accouplement (16), être à chaque
fois accouplés à un dispositif (1) à serrure de consi-
gnation adapté d’un autre chariot de transport (18),
dont ils peuvent être de nouveau dissociés, chaque
dispositif (1) à serrure de consignation comprenant
un mécanisme d’accouplement (11) et un dispositif
(8) de retenue d’une consignation, qui se trouvent
en liaison mutuelle opérante, caractérisé par le fait
que chaque mécanisme d’accouplement (11) est
réalisé comme un groupe structurel logé dans un
boîtier (2a) et chaque dispositif (8) de retenue de la
consignation est réalisé comme un groupe structurel
logé dans un boîtier (2b) supplémentaire et dispo-
sés, de manière avoisinante, dans un dispositif ré-
ceptacle (15), les dispositifs à serrures de consigna-
tion (1) se différenciant par des mécanismes d’ac-
couplement (11) agissant de manière différente.

2. Dispositifs à serrures de consignation selon la re-
vendication 1, caractérisé par le fait que la liaison
opérante, entre chaque mécanisme d’accouplement
(11) et chaque dispositif (8) de retenue de la consi-
gnation, est formée par au moins une pièce active
(10) reliant ledit mécanisme d’accouplement (11)
audit dispositif (8) de retenue de la consignation.

3. Dispositifs à serrures de consignation selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que des
profils à concordance mutuelle, établissant au moins
une coopération par concordance de formes entre
le boîtier (2a) et le boîtier (2b), sont prévus sur les
surfaces communes de contact (2c) desdits boîtiers
(2a, 2b).

4. Dispositifs à serrures de consignation selon l’une
des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait
que le boîtier (2a) est relié au boîtier (2b) par une
coopération par déclic.

5. Dispositifs à serrures de consignation selon l’une
des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait
que la au moins une pièce active (10) est destinée
à exercer une fonction de guidage lors de l’assem-
blage des boîtiers (2a) et (2b).
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